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ZIELE, ZWECKE UND WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG GEM. § 2 A NR. 1 BAUGB 

A. ERFORDERNISSE UND ZIELSETZUNG DER PLANAUFSTELLUNG GEM. § 1 ABS. 3 BAUGB 

Der Ursprungsbebauungsplan „Südlich der Landauer Straße“ wurde mit Bekanntma-
chung im Jahr 1999 rechtskräftig und hat zwischenzeitlich neun Änderungsverfahren 
durchlaufen. Eine zehnte Änderung, die ausschließlich das Mischgebiet „MI1“ betrifft, 
befindet sich derzeit im Aufstellungsverfahren. 

Für den östlich der Europaallee gelegenen Bereich des Ursprungsbebauungsplan „Süd-
lich der Landauer Straße“ gibt es Bauanfragen für zweigeschossige Wohngebäude, mit 
Walmdach (sog. „Stadtvillen im Toskana-Stil“). Ein solcher Gebäudetyp ist jedoch im 
vorgenannten Bereich nicht zulässig. Zwar gestattet der Bebauungsplan bereits die Re-
alisierung von Gebäuden mit zwei Vollgeschossen, jedoch wird diesbezüglich geregelt, 
dass „das zweite Vollgeschoss im Dachraum liegen muss“. Diese Regelung wird mit 
einer Begrenzung der zulässigen maximalen Wandhöhe von 4,50 m konkretisiert. 

Der Gemeinderat hat sich mit den Bauanfragen befasst und sich mehrheitlich dafür aus-
gesprochen, zukünftig im gesamten Bereich östlich der Europaallee bis zur „alten“ Orts-
lage hin solche zeitgemäßen Vorhaben zu ermöglichen. D.h. zukünftig soll grundsätzlich 
in diesem Bereich eine Realisierung von Gebäuden mit zwei Vollgeschossen und in die-
sem Zusammenhang eine maximale Wandhöhe von 6,20 m zulässig sei.  

Da entlang der Europaallee schon heute Gebäude mit einer Wandhöhe von bis zu 
8,90 m zulässig sind und auch im östlich angrenzenden Bebauungsplan „Hauptstraße / 
Kirchpfad“ Gebäude mit größeren Wandhöhen allgemein zulässig sind, sieht der Rat im 
vorliegenden Fall auch keine Gestaltungsprobleme bzw. negative Wirkungen auf das 
Ortsbild entstehen. 

In Ergänzung hierzu soll, basierend auf dem klimapolitischen Leitbild der Gemeinde, zur 
ökologischen und nachhaltigen Gestaltung von Vorgärten, eine Regelung für den Ände-
rungsbereich aufgenommen werden, dass zukünftig die flächige Gestaltung und Bele-
gung der Vorgartenzone mit Schotter, Split, Kies oder anderen Steinmaterialien unzu-
lässig ist. 

Diese Änderungen bzw. Anpassungen des „Maßes der baulichen Nutzung“ und der 
„Ausschluss von Steinvorgärten“ der derzeit geltenden Fassung des Bebauungsplans 
erfordern, auch im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB, die Aufstellung eines Änderungsplans 
in einem förmlichen Verfahren. 

B. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 

Zur Erreichung der obigen Zielsetzungen hat der Gemeinderat von Offenbach / Queich 
daher in seiner Sitzung am 29.10.2020 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 11. Änderung des 
Bebauungsplanes „Südlich der Landauer Straße“ beschlossen. 

Der Bebauungsplan soll unter Anwendung des § 13a BauGB als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. 

Beauftragt mit der Erstellung des Bebauungsplans wurde die BBP Stadtplanung Land-
schaftsplanung PartGmbB, Kaiserslautern. Die Integration der Belange von Natur und 
Landschaft erfolgt auf der Grundlage einer landespflegerischen Bewertung der Ände-
rungsaspekte, die ebenfalls vom Büro BBP Stadtplanung Landschaftsplanung erstellt 
wurde. 
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C. ANWENDUNG DER VERFAHRENSVORSCHRIFTEN DES § 13A BAUGB I.V.M. § 13 BAUGB 

Die Bebauungsplanänderung „Südlich der Landauer Straße, 11. Änderung“ soll nach 
den Vorgaben des § 13 a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt 
werden. Die hier zu beachtenden Kriterien sind nachfolgend dargelegt. 

Der Bebauungsplan darf im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, 

a) wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne § 19 Abs. 2 BauNVO oder eine 
Größe der Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt weniger als 20.000 m², wo-
bei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, 
räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind. 

b) wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die 
einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Ge-
setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. 

c) wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB ge-
nannten Schutzgüter ((FFH- und Vogelschutzgebiete) bestehen, 

d) wenn Anhaltspunkte bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder 
Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 S. 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Hierzu ergeht folgende Würdigung: 

zu a) Die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO im Plangebiet be-
trägt für den Änderungsbereich rund 9.250 m² und liegt somit deutlich unter der 
Obergrenze des § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB von 20.000 m².  

 Auch unter Berücksichtigung der Grundfläche der laufenden, nördlich an den vor-
liegenden Änderungsbereich angrenzenden Bebauungsplanung „Südlich der 
Landauer Straße, 10. Änderung“ von ca. 1.320 m² ergibt sich keine Überschrei-
tung. 

 Weitere Bebauungsplanungen, die in einem engen sachlichen, räumlichen und 
zeitlichen Zusammenhang mit der vorliegenden Änderung aufgestellt werden, lie-
gen nicht vor. 

zu b) Durch die Bebauungsplanänderung werden keine Vorhaben begründet, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen 

zu c) Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7b (FFH- 
und Vogelschutzgebiete) beeinträchtigt werden.  

zu d) Es bestehen weiterhin keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten 
zur Vermeidung oder Begrenzung von Auswirkungen von schweren Unfällen 
nach § 50 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz zu beachten sind. 

Nach § 13 a Abs. 2 Nr. BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 Nr. 1 BauGB wird daher in diesem 
Verfahren von der Umweltprüfung, vom Umweltbericht und von der Angabe in der Be-
kanntmachung zur öffentlichen Auslegung, welche Arten umweltbezogener Informatio-
nen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 
BauGB abgesehen. 

Nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten in diesem Verfahren Eingriffe, die auf Grund des 
Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Hiernach ist ein Ausgleich nämlich 
nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt 
sind oder zulässig waren.  
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Der Verzicht auf eine förmliche Umweltprüfung sowie die wegfallende Erforderlichkeit 
eines landespflegerischen Ausgleichs für die entstehenden Eingriffe entbinden jedoch 
nicht von der Notwendigkeit der Abwägung der Umweltbelange. 

Ergänzend wird darauf verwiesen, dass - unabhängig von der Anwendung des § 13 a 
BauGB - die Artenschutzvorschriften des § 44 BNatSchG immer zu beachten sind. 

D. GRUNDLAGEN 

1 Planungsgrundlagen 

Planungsgrundlagen des Bebauungsplanes sind: 

 der rechtskräftige Bebauungsplan „Südlich der Landauer Straße“ einschließlich sei-
ner rechtskräftigen Änderungen sowie die in diesem Zusammenhang erstellten Un-
terlagen und sonstigen Planungen, 

 Auszug aus dem amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem des Vermes-
sungs- und Katasteramtes Rheinpfalz (Landau). 

2 Lage und Größe des Plangebietes / Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches 

Die Lage des Plangebietes innerhalb der Gemeinde Offenbach ist aus dem nachfolgend 
abgedruckten Lageplan ersichtlich. 

 

Lage des Plangebiets, Quelle Lanis Rheinland-Pfalz, Zugriff 01/2021 

Der Änderungsbereich hat eine Größe von ca. 3,02 ha. Die genaue Abgrenzung des 
Bebauungsplanes ergibt sich aus der Planzeichnung im Maßstab 1:1.000. 
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3 Bestandssituation 

Der Änderungsbereich stellt sich als vollerschlossenes Baugebiet dar. Zum Zeitpunkt 
der Bestanderfassung waren im Änderungsbereich zehn Grundstücke noch unbebaut. 

 

Luftbild Plangebiet und Umgebung, Quelle Lanis Rheinland-Pfalz, Zugriff 01/2021 
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E. VORGABEN ÜBERGEORDNETER PLANUNGEN 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB und § 8 Abs. 2 BauGB sind die übergeordneten Vorgaben der 
Raumordnung sowie der vorbereitenden Bauleitplanung bei der Aufstellung eines Be-
bauungsplanes zu beachten. Im vorliegenden Fall sind dies insbesondere nachfolgende 
Aspekte: 

1 Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 

Der Einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar in der vom 15.12.2014 verbindlichen Fas-
sung konkretisiert die Zielsetzungen des Landesentwicklungsprogramms IV Rheinland-
Pfalz. 

Die vorliegende Bebauungsplanänderung berührt weder Vorrangausweisungen noch 
sonstige flächenbezogene Belange oder textlich formulierte Ziele der Regionalplanung. 

Es ist daher davon auszugehen, dass die vorliegende gemeindliche Änderungsplanung 
gleichfalls den Zielen und Anforderungen der Raumordnung entspricht. 

2 Flächennutzungsplan 

Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln. Der derzeit rechtswirksame Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Offen-
bach / Queich stellt die betroffenen Flächen als Wohnbauflächen bzw. als gemischte 
Baufläche dar. 

Die Bebauungsplanung ist somit entsprechend der Vorschrift des § 8 Abs. 2 BauGB aus 
den Darstellungen des Flächennutzungsplans heraus entwickelt. 

F. FACHPLANERISCHE VORGABEN UND RAHMENBEDINGUNGEN 

Zur Berücksichtigung von fachplanerischen Vorgaben und Rahmenbedingungen wird 
auf die Inhalte der Fassung des Ursprungsbebauungsplanes „Südlich der Landauer 
Straße“ sowie dessen zwischenzeitlich erfolgten Änderungen verwiesen. 

Durch die vorgesehene Bebauungsplanänderung werden diese Vorgaben weder be-
rührt, noch sind diesbezüglich Auswirkungen zu erwarten. 

Aktuelle Fachplanungen und sonstige Rahmenbedingungen, die ggf. im Widerspruch zur 
vorliegenden Änderungsplanung stehen, sind nicht bekannt. 

G. ÜBERLAGERUNG MIT BESTEHENDEN SATZUNGEN 

Der Bebauungsplan „Südlich der Landauer Straße“ wurde mit Bekanntmachung im Jahr 
1999 rechtskräftig und hat zwischenzeitlich neun Änderungsverfahren durchlaufen. Eine 
zehnte Änderung, die ausschließlich das Mischgebiet „MI1“ betrifft, befindet sich derzeit 
im Aufstellungsverfahren. 

Die vorliegende 11. Änderung des Bebauungsplans „Südlich der Landauer Straße“ über-
lagert nach gegenwärtiger Sachkenntnis in Teilen die Urfassung sowie ebenfalls in Teil-
bereichen die Fassungen der 1. Änderung, der 2. Änderung, der 3. Änderung, der 4. 
Änderung, der 5. Änderung und der 9. Änderung. Die Abgrenzungen der 6. Änderung, 
der 7. Änderung, der 8. Änderung und der laufenden 10. Änderung sind hingegen nicht 
berührt. 

Hinsichtlich der überlagerten Bebauungsplanungen gilt Folgendes: Die Bebauungspla-
nungen „Urfassung“ sowie „1. Änderung“, „2. Änderung“, „3. Änderung“, „4. Änderung“, 
„5. Änderung“ und „9. Änderung“ werden in den Bereichen, in denen sie von den 
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ergänzenden / ändernden Festsetzungen des Bebauungsplans „Südlich der Landauer 
Straße, 11. Änderung“ überlagert werden, durch diesen ersetzt bzw. abgelöst. 

H. LANDESPFLEGERISCHE BEWERTUNG DER ÄNDERUNGSPLANUNG 

Die Anwendung des § 13a BauGB ermöglicht es, von der Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 a BauGB sowie von der Überwachung nach § 4 c BauGB abzusehen. 
Ein eigenständiger Fachbeitrag Naturschutz (Grünordnungsplan) ist gleichfalls nicht not-
wendig.  

Die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1 a BauGB sind 
allerdings nach wie vor darzustellen und in der Abwägung zu berücksichtigen, wobei 
eine Pflicht zur Kompensation möglicher erheblicher Auswirkungen auf Natur und Land-
schaft nicht besteht. 

In diesem Zusammenhang sei hier darauf verwiesen, dass im Rahmen der Ursprungs-
bebauungsplanung „Südlich der Landauer Straße“, u.a. auf der Grundlage eines landes-
pflegerischen Begleitplans zum Bebauungsplan eine Integration der Belange von Natur 
und Landschaft in die Bebauungsplanung erfolgte. Hierbei wurden Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen bzw. grünordnerische und landespflegerische Maßnahmen be-
stimmt.  

Durch die nunmehr vorgesehenen Änderungen und -ergänzungen der Festsetzungen 
zur Höhe baulicher Anlagen können sich gegenüber dem Ursprungsbebauungsplan 
bzw. dessen zwischenzeitlich vollzogenen Änderungen ausschließlich Veränderungen 
im Hinblick auf das Orts- und Landschaftsbild ergeben. 

Da jedoch entlang der Europaallee schon heute Gebäude mit einer Wandhöhe von bis 
zu 8,90 m zulässig sind und auch im östlich angrenzenden Bebauungsplan „Hauptstraße 
/ Kirchpfad“ Gebäude mit größeren Wandhöhen allgemein zulässig sind, und zudem 
keine Änderungen an der maximal zulässigen Firsthöhe vorgenommen werden sollen, 
ist im vorliegenden Fall davon auszugehen, dass Belange des Orts- und Landschaftsbil-
des nicht nachteilig betroffen sind 

Sonstige Auswirkungen - im negativen Sinne - auf die übrigen Schutzgüter werden nicht 
veranlasst, so dass die vorliegenden Änderungen auch keine Anpassung der landespfle-
gerischen Eingriffs-Ausgleichbilanz bedingt. 

Positiv hingegen sind die Auswirkungen durch das „Verbot von Steingärten“ zu bezeich-
nen, da hierdurch zukünftig Flächen erhalten werden können, auf denen natürliche oder 
naturnahe Vegetation möglich ist, die u.a. Lebensraum für Insekten bieten. Zudem wird 
hierdurch einer Überwärmung der Siedlungsflächen entgegengetreten und natürliche 
Versickerungsflächen bleiben erhalten. 

Darüber hinaus hat die Planänderung - nach gegenwärtiger Sachkenntnis - keine arten-
schutzfachlichen Auswirkungen. Im Übrigen sei hier darauf verwiesen, dass - unabhän-
gig von der Anwendung des § 13a BauGB - die Artenschutzvorschriften des § 44 
BNatSchG immer zu beachten sind. 
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I. BEGRÜNDUNG DER FESTSETZUNGEN 

Die vorliegende Begründung ist als Ergänzung zur Ursprungsbegründung zum Bebau-
ungsplan „Südlich der Landauer Straße“ zu verstehen. 

1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 

Maß der baulichen Nutzung: hier Höhe der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. 18 BauNVO) 

Grundsätzlich ist vorab festzuhalten, dass die getroffenen Festsetzungen zur Höhe bau-
licher Anlagen der Forderung des § 16 Abs. 3 BauNVO entsprechen, wonach die Höhe 
baulicher Anlagen festzusetzen ist, wenn ohne ihre Festsetzung öffentliche Belange, 
insbesondere das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigt werden könnten.  

Im vorliegenden Fall hat es der Gemeinderat bereits im Rahmen der Aufstellung der 
Ursprungsbebauungsplanung für erforderlich gehalten, Regelungen zu ergreifen, die 
insbesondere einen harmonischen Übergang zur freien Landschaft gewährleisten sollen. 

Gemäß der Zielsetzung der Gemeinde Offenbach zukünftig auch zweigeschossige 
Wohngebäude im „aufrechten Mauerwerk“ für den Siedlungsbereich zwischen der Euro-
paallee und der östlich angrenzenden Bebauungsplanung „Hauptstraße / Kirchpfad“ zu 
gestatten, wurde bestimmt, dass die diesbezüglich geltende Bestimmung „sind zwei Voll-
geschosse zulässig, wobei das zweite im Dachraum liegen muß“ zurückgenommen wird 
und zugleich geregelt wird, dass die maximale Wandhöhe in diesem Bereich zukünftig 
bis zu 6,20 m betragen darf. 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

Basierend auf dem klimapolitischen Leitbild der Gemeinde, zur ökologischen und nach-
haltigen Gestaltung von Vorgärten und entsprechend der Zielsetzung des § 1 Abs. 5 
BauGB, wonach Bauleitpläne dazu beitragen sollen, den Klimaschutz und die Klimaan-
passung, insbesondere in der Stadtentwicklung, zu fördern, wurde eine Regelung für 
den Änderungsbereich aufgenommen werden, die zukünftig die flächige Gestaltung und 
Belegung der Vorgartenzone mit Schotter, Split, Kies oder anderen Steinmaterialien un-
terbinden soll. 

So zielt die Festsetzung „M 11“ darauf ab natürliche oder naturnahe Vegetation zu er-
möglichen, natürliche Versickerungsflächen zu erhalten und einer thermischen Belas-
tung, die durch das Aufheizen versiegelter und verdichteter Flächen entsteht, entgegen-
zuwirken. 

2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Es erfolgt keine Änderung der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen. 

J. WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER ÄNDERUNGSPLANUNG 

Ein Bebauungsplan soll einen wesentlichen Beitrag für ein verträgliches Nebeneinander 
konkurrierender Nutzeransprüche leisten (§ 2 Abs. 3 BauGB). Auf diese Weise soll eine 
geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung ermöglicht werden. In diesem 
Zusammenhang sind, entsprechend den Vorschriften des Baugesetzbuches (§ 2a Abs. 
1 BauGB), die wesentlichen Auswirkungen der Planung darzulegen. 

Insbesondere nachfolgend beschriebene mögliche Auswirkungen wurden ermittelt und 
sind wie folgt in den Bebauungsplan eingestellt worden. 
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1 Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse zu berücksichtigen. Hierzu gehören ne-
ben den Aspekten Belichtung, Belüftung und Besonnung auch die nachbarschützenden 
Belange Wahrung eines ausreichenden Sozialabstandes und Unterbindung einer erdrü-
ckenden Wirkung des Baukörpers. In diesem Zusammenhang ist auch § 15 Abs. 1 Satz 
2 BauNVO mit dem darin enthaltenen Gebot der Rücksichtnahme zu beachten. 

Gemäß der gefestigten Rechtsprechung verstößt ein Bauvorhaben in der Regel nicht 
gegen das nachbarschützende Gebot der Rücksichtnahme, wenn es die bauordnungs-
rechtlichen Vorschriften des § 8 LBauO (Abstandsvorschriften) einhält. Denn die Ab-
standsvorschriften dienen insbesondere der Vermeidung von Licht-, Luft- und Sonnen-
entzug sowie der Wahrung eines ausreichenden Sozialabstandes. 

Durch die vorliegende Bebauungsplanänderung werden zukünftig Gebäude ermöglicht, 
die zwei Vollgeschosse im aufrechten Mauerwerk haben dürfen. Da jedoch an der zu-
lässigen maximalen Geländerhöhe keine Änderung vorgenommen wurde und zudem die 
Abstandsvorschriften der Landesbauordnung weiterhin uneingeschränkt anzuwenden 
sind, werden hier keine Auswirkungen gesehen. 

Ähnliches gilt für des Aspekt der „erdrückenden Wirkung“: solcher ist im Regelfall nur 
anzunehmen, wenn eine bauliche Anlage wegen ihrer Ausmaße, ihrer Baumasse oder 
ihrer massiven Gestaltung ein benachbartes Grundstück unangemessen benachteiligt, 
indem es diesem förmlich „die Luft nimmt“, wenn für den Nachbarn das Gefühl des „Ein-
gemauertseins“ entsteht oder wenn die Größe des „erdrückenden“ Gebäudes aufgrund 
der Besonderheiten des Einzelfalls derart übermächtig ist, dass das „erdrückte“ Ge-
bäude oder Grundstück nur noch oder überwiegend wie eine von einem „herrschenden 
Gebäude“ dominierte Fläche ohne eigene Charakteristik wahrgenommen wird.  

Eine solche Gefahr wird durch die vorliegende Bebauungsplanänderung ebenfalls nicht 
gesehen. 

2 Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) 

Die vorliegende Bebauungsplanänderung kann durch die vorgenommenen Änderungen 
und -ergänzungen der Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen zu einer Änderung 
des Orts- und Landschaftsbildes führen: So können durch die Änderung zukünftig im 
Änderungsbereich zweigeschossige Gebäude errichtet werden, die eine Wandhöhe von 
bis zu 6,20 m, statt der bisherigen 4,70 m aufweisen. 

In diesem Zusammenhang wird hier angemerkt, dass es sich bei dem Änderungsbereich 
um eine Fläche innerhalb des bebauten Siedlungskörpers handelt und an dessen Rän-
dern bereits heute durchweg höhere Gebäude errichtet werden dürfen. Des Weiteren 
wurde, um höhenmäßige Auswüchse zu verhindern, keine Änderung an der maximal 
zulässigen Firsthöhe vorgenommen.  

Daher ist im vorliegenden Fall davon auszugehen, dass Belange des Orts- und Land-
schaftsbildes nicht nachteilig betroffen sind. 

3 Belange des Umweltschutzes (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB)  

Durch die vorliegende Änderungsplanung im Bereich des „Maßes der baulichen Nut-
zung“ werden die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB aufgeführten Belange des Umweltschutzes 
nicht berührt.  

Positiv hingegen sind die Auswirkungen durch das „Verbot von Steingärten“ zu 
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bezeichnen, da hierdurch Flächen erhalten werden können, auf denen natürliche oder 
naturnahe Vegetation möglich ist, die u.a. Lebensraum für Insekten bieten. Zudem wird 
hierdurch einer Überwärmung der Siedlungsflächen entgegengetreten und natürliche 
Versickerungsflächen bleiben erhalten. 

Darüber hinaus hat die Planänderung - nach gegenwärtiger Sachkenntnis - auch keine 
artenschutzfachlichen Auswirkungen. Im Übrigen sind artenschutzrechtliche Belange 
auch auf Ebene der Baugenehmigung zu beachten. So sind beispielsweise als Maß-
nahme zur Vermeidung des Eintretens des Tötungsverbotes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG, des Störungsverbotes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sowie des Be-
schädigungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG sind Rodungsarbeiten auf den 
gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum Oktober bis Februar zu beschränken. Sind Fäl-
lungen außerhalb dieses Zeitraumes unvermeidbar, so sind zum Ausschluss der Ver-
botstatbestände insbesondere Bäume vor der Fällung auf Baumhöhlen und Nester durch 
eine fachlich qualifizierte Person zu überprüfen. Das Ergebnis ist der Unteren Natur-
schutzbehörde rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme mitzuteilen. Werden Vorkommen 
festgestellt, ist auch ein Plan zum Erhalt oder Ersatz der Lebensstätte oder zur Umsied-
lung der Tiere vorzulegen. Fällungen sind grundsätzlich nur bei nachgewiesenem Nicht-
besatz von Höhlen und Nestern zulässig. 

4 Weitere Belange des § 1 Abs. 6 BauGB 

Im Übrigen führt die vorliegende Änderung zu keiner Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
BauGB aufgeführten Belange. Durch die vorgesehene Änderung sind keine sonstigen 
erheblichen Auswirkungen zu erwarten. 

K. PLANVERWIRKLICHUNG 

1 Grundbesitz und Bodenordnung 

Unter Berücksichtigung der bestehenden Grundbesitzstrukturen sind zur Planverwirkli-
chung keine bodenordnenden Maßnahmen erforderlich. 

2 Kosten der Bauleitplanung 

Die Bauleitplanung ist eine hoheitliche Aufgabe der Gemeinde, über die Aufstellung und 
Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens entscheidet daher die Gemeinde im Rah-
men ihrer Planungshoheit. Die Gemeinde hat die anfallenden Kosten für die Aufstellung 
des Bebauungsplanes zu tragen. 

 


